








öffentlichen Grünflächen zugewandten Seite erfolgt durch die Stadt Wesseling."

Insofern würde ich gerne erfahren, wie mir der entstandene Schaden ersetzt wird.
Die Hecke haben wir mitbezahlt beim Grundstückskauf bzw. diese ist eine
Wertsteigerung für das Grundstück.

Bitte bestätigen Sie mir schriftlich den Eingang meines Widerspruches.

Mit freundlichen Grüßen
--
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail
gesendet.
Am 16.02.21, 12:13 schrieb "Wahl, Martin" <MWahl@wesseling.de>:

Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wie ich Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt habe, können wir Ihnen die Pflege
der Hecke nicht übertragen, da hier gemäß eines externen Gutachtens eine
Gefährdung hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei der Unterhaltung vorliegt und
ich an die getroffene Entscheidung des zuständigen Fachausschusses gebunden
bin.
Leider liegt mir der von Ihnen angesprochene Kaufvertrag nicht vor und
unsere Liegenschaftsabteilung ist heute nicht vollständig besetzt - können Sie
mir eventuell die entsprechende Textpassage per Bild oder als Scan zusenden?
Wurde dieser Vertrag mit der Projektgesellschaft oder mit der Stadt Wesseling
geschlossen?
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße i.A.
Martin Wahl
Von:  [mailto: ]
Gesendet: Dienstag, 16. Februar 2021 11:10
An: Wahl, Martin
Cc: Axer, Celine Juliane
Betreff: Vernichtung der Buchenhecke hinter dem Haus 

 in 50389 Wesseling
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Wahl,

zu allererst möchte ich mich bein Ihnen für das freundliche Telefonat heute
morgen bedanken.
Sie haben mir die Lage erklärt und auch Ihr eigenes Unwohlsein aufrichtig
geschildert.

Nichts destotrotz lege ich hiermit Widerspruch gegen die Entscheidung der
Stadt Wesseling ein,
die hinter unserem Haus ( ) verlaufende Buchenhecke
abzusägen.
Ich biete Ihnen immer noch eine Patenschaft für die gesamte Länge der
Buchenhecke an.
Die Bedenken Ihrerseits kann ich nachvollziehen, aber ich will einfach nicht
akzeptieren, dass diese 6 Jahre alte Hecke vernichtet wird.

Desweiteren habe ich heute den Kuafvertrag nochmals nachgelesen und
verweise auf Seite 11 unseres notariellen Kaufvertrages!
Hier wird ausdrücklich die Bepflanzung der Grundstücksgrenze mit einer
Hecke ausgeführt.
Deshalb poche ich auf die Einhaltung des notariellen Kaufvertrages durch die
Stadt Wesseling.

Zudem muss als Bürger noch anführen, dass ich die Kommunikation als sehr
suboptimal bezeichne.
Die gesamte Nachbarschaft ist sehr aufgebracht über dieses Verhalten der
Stadt Wesseling.
Ich behalte mir weitere Schritte und die Information der Medien vor. Wir alle






